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BAG zur Urlaubskürzung bei Kurzarbeit Null  

 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 30. November 2021 (2 AZR 225/21) entschieden, 

dass der Urlaubsanspruch von Arbeitnehmern bei Kurzarbeit Null anteilig gekürzt werden kann.  

 

I. Sachverhalt  

Die Parteien streiten über die Kürzung von Urlaub aufgrund von Kurzarbeit. Die Klägerin ist bei der 

Beklagten drei Tage wöchentlich als Verkaufshilfe mit Backtätigkeiten beschäftigt. Bei einer Sechs-

tagewoche hätte ihr nach dem Arbeitsvertrag ein jährlicher Erholungsurlaub von 28 Werktagen zuge-

standen. Dies entsprach bei einer vereinbarten Dreitagewoche einem Urlaubsanspruch von 14 Arbeits-

tagen.  

 

Aufgrund Arbeitsausfalls durch die Corona-Pandemie führte die Beklagte Kurzarbeit ein. Dazu trafen 

die Parteien Kurzarbeitsvereinbarungen, auf deren Grundlage die Klägerin u.a. in den Monaten April, 

Mai und Oktober 2020 vollständig von der Arbeitspflicht befreit war und in den Monaten November 

und Dezember 2020 insgesamt nur an fünf Tagen arbeitete.  

 

Aus Anlass der kurzarbeitsbedingten Arbeitsausfälle nahm die Beklagte eine Neuberechnung des           

Urlaubs vor. Sie bezifferte den Jahresurlaub der Klägerin für das Jahr 2020 auf 11,5 Arbeitstage.           

Dagegen hat sich die Klägerin mit der vorliegenden Klage gewandt. Sie hat den Standpunkt einge-

nommen, kurzarbeitsbedingt ausgefallene Arbeitstage müssten urlaubsrechtlich wie Arbeitstage             

gewertet werden. Die Beklagte sei daher nicht berechtigt gewesen, den Urlaub zu kürzen. Für das 

Jahr 2020 stünden ihr weitere 2,5 Urlaubstage zu. Die Beklagte lehnt die Entstehung von Urlaubs-

ansprüchen mangels geleisteter Arbeitspflicht ab.  

 

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.  
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II. Gründe  

Das BAG hat entschieden, dass Zeiten der Kurzarbeit zu einer Neuberechnung des Urlaubsanspruchs 

führen können. Hierbei geht das Gericht davon aus, dass Zeiten mit Arbeitspflicht einen Urlaubsan-

spruch entstehen lassen. Hierbei seien aufgrund von Kurzarbeit ausgefallene ganze Arbeitstage nicht 

zu berücksichtigen, vielmehr rechtfertigen diese eine unterjährige Neuberechnung des Urlaubsan-

spruchs. 

 

III. Bewertung | Folgen der Entscheidung  

Mit der Entscheidung des BAG ist nun erstmals eine höchstrichterliche Entscheidung zu der Frage der 

Urlaubskürzung bei Kurzarbeit getroffen worden. Die Entscheidung knüpft an die überwiegende             

Auffassung im Schrifttum sowie die Rechtsprechung des EuGH an.  

 

Es ist positiv zu bewerten, dass nun mit dem Urteil des BAG erhebliche Rechtsunsicherheiten beseitigt 

wurden. Im konkreten Sachverhalt ging es um eine längere Phase der sog. Kurzarbeit – Null. Nach 

Ansicht der BDA spricht der Wortlaut der Mitteilung dafür, grundsätzlich Kurzarbeit berücksichtigen zu 

können, die zu einem auch auf Tage beschränkten Arbeitsausfall führt.  

 

Anliegend übersenden wir die Pressemitteilung des BAG vom 30. November 2021. 
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